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Eilverfügung Nr. 6/2024 

gemäß § 21 i Abs. 2 Satz 1 i.V.m. § 21 e Abs. 7 Satz 2 GVG 

zur richterlichen Geschäftsverteilung im Jahr 2024 

 

 

 

 

1. Vermerk: 

a) Der Dienstleistungsauftrag von Frau Richterin (auf Probe) Linsener  beim Landgericht 

Potsdam endet mit Ablauf des 31.05.2024. Sie scheidet daher aus der 13. Zivilkammer mit 

Ablauf des 31.05.2024 aus. Die Turnuslänge der 13. Zivilkammer ist entsprechend anzupas-

sen. Von der Vergabe von  Bonuspunkten im Hinblick auf das Ausscheiden von Frau Richte-

rin (auf Probe) Linsener ist aufgrund der bereits erfolgten Zuweisung von Herrn Richter (auf 

Probe) Moll zum 01.05.2024 abzusehen, für welchen ebenfalls keine Maluspunkte vergeben 

worden sind (vgl. Eilverfügung Nr. 3/2024). 

Wegen der kurzfristig herbeizuführenden Änderung der Turnuslänge der 13. Zivilkammer ist 

die Herbeiführung einer Präsidiumsentscheidung mit Wirkung zum 01.06.2024 auch im Um-

laufwege nicht möglich. 

2. Wegen Eilbedürftigkeit wird gemäß § 21 i Abs. 2 Satz 1 i.V.m. § 21 e Abs. 7 Satz 2 GVG 

angeordnet: 

Frau Richterin (auf Probe) Linsener scheidet mit Ablauf des 31.05.2024 aus der 13. Zivil-

kammer des Landgerichts aus. Die Turnuslänge der 13. Zivilkammer  wird ab dem 

01.06.2024 auf 32 Punkte festgesetzt.  

 

 

 

Potsdam, 31. Mai 2024 

 

Dr. Matthiessen     


